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nen Gesichtspunkt, auf alle durch feindlichchGe-
walt in Helvetica eingesetzte Jnrerimsregierun-
gen, behandeln will. Man gab nemlich vor,
ich hatte darauf augetragen der Jnterimsre-
gicrung für die bewußte Proklamation zu dan-
ken. Dies ist eine Unwahrheit. Ich erklärte
damals, daß ich die Thatsachen nur aus öffent-
lichen Blattern wisse; nach diesen aber dünke
mich, habe sich jene Regierung, denUmständeip
nach, klug benommen, indem sie der helveft
Regierung nicht nur die Magazine in gutein
Stand, sondern auch die öffentlichen Kassen
keineswegs enkblöst überlieferte, indem sie/
meines Wissens, keine republikanischen Beam-
ten verkochet, sondern im Gegentheil dem Statt-
hacher Pfenninger feine Papiere unversehrt un-
tec'm Siegel gelassen, indem sie endlich, auf
Andringen der östr. Generale Truppen aufzu-
stellen, zwar eine schwülstige Proklamation er-
lassen, d-e bei dem Volke des Kantons Zürich
keinen grossen Eindruck machen konnte — dabei
aber so handelte, daß à lscuo nichts heraus
kam, als ein Bataillon von üoch. Mann Müitz,
welches sich niemals gegen dieü Republikaner
geschlagen hat; so daß also aüch diese Maaß-
nähme so unschädlich wurde, als es den Um-
ständen nach möglich war. Für diese kluge
Mäßigung nun, sagte ich, Ware man jenen
Männern eher Dank schuldig,, als gerichtliche
Verfolgung! Keineswegs aber für jenes Pro-
klama, das mich, isolirt betrachtet, eben so

sehr als Euch empören würde. — Seither ist

in der Discussion als neuer Klagpunkt ange-
bracht wsreen, daß die Züricher Imterimsre-
gierung die Zehnten wieder eingeführt habe.
Hierüber kann ich mich des Wunsches nicht

gemeinen Gesichtspunkte will ich vorerst
Frage genau festsetzen, nachher unt.rsucheü,
ob wir, a!S Gesetzgeber, berechtigt seyen, eil-
selbe zu entscheiden? Und endlich prüfen, wie
wir sie, meines Eraàns, en scheiden sollen.

Vor allem ans müssen wir genau absondern:
r. Die Action, oder das Kligeeccht des Ein-

seinen, der durch Plünderungen ob r irgend an-
dcre Mißhandlungen während der feindlichen
Occupation, an Ehre, Leib oder Gut verletzt

worden, gegen Einzelne, sie seyen wer fi»

wollen.
2. Die Action, oder, das Klagerecht, welche

die helvet. Regierung als solche, gegen die

Interimsregierungen kollektiv, als RegieruiM
und über Regierungsmaaßregeln ausüben will.

Die ersten Actione» sind unbestreitbar, ß

gehören zu den heiligsten Rechten der verletzten

Individuen, der Staat kann und darf sie M
compwmitriren! Hierüder war Ihre LomiF
sion durchaus einig. Durch die BesitzuM
von feindlichen Truppen wurde die bürgerliche

Gesellschaft der occupirken Theile nicht aM
löst, sonder? blos ihr politisches Verhältniß !"
dem Muttersiaat. Die vorherigen bürgerliche"
Gesetze, die Ehre, Leib und Vermögen
Einz/lucn schirmen, blieben in voller Aast,
weil sie der damalige Sieger nicht änderte, """
auch das GrundvcrhaUniß fortdauerte, aus tem

sie ficsseu, nemlich eine bürgerliche Gesellschass

Wer diese Gesetze übertrat, machte sich dadurch

eines Verbrechens schuldig, und diesis LM
brechen kann und soll jewellen die cssennntz

Gewalt strafen, die zur Zeit der Einklage
>

Land besieht. Dies zur Widerlegung denw/
gen, die aus den Grundsätzen der ^"'5^

eulbrecheu : Wollte Gott! wir hatten dies ge-snalmajorität den Schluß ziehen woll-en, u >

than, und nicht sie! so wäre, nach meiner Au-Wie jetzige Regierung »iso auch nicht berem /t
>-. c.'...> 'wäre, Diebstähl«, Mordthaten, kurz, k-

g,
verbrechen zu bestrafen, die unter der U"",
regiecung begangen worden. (DieFortft>z- > » >

ficht, die Republik geretiet! wäre, Diebstähle, Mordthaten, ^ri, HS ^Doch, B. N., es ist bei dieser Discussion verbrechen zu bestrafen, die unter der

nicht um den Spezialfall der Zürcher Inte-
rimkregftruug zu thuu, sondern um die allge-
meiue Frage: Wollt Ihr alle durch feindliche
Gewalt eingesetzte Velv:t. Juter,msregierungen,
von Staaiswegeu belangen lassen Diese all-
gemeine Frage haben wie zu entscheiden; denn

mit dem Maaße, wie die eine derselben ge>

messen wird, müssen auch die andern gemessen

werden, wenn wir uns nicht von ganz Europa
der Ungerechtigkeit, Incousequcn; undPa.cyei-
Uchkeit ziehen fassen wollen. So, aus dem all-

Litterarische Gesellschaft des Ka>b

tons Luzcrn.
Acht und dreißigste Sitzung, 7-

Präsident: Mohr. ^
Rapport einer Commission über ein '^chru ^

der republikanischen Gesellschaft zu 2Nt,el- ^Man beschließt, dieser Gesell,chast, we
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uns den eintretenden öffentlichen Mangel znr
Beherzigung vorlegte, anzuzeigen, was wir
zum Besien unsrer Mitbürger gethan, und sie

zu bitten, uns mitzutheilen was von ihr habe

geschehen können. — Ferner, in Rüksicht eines

öffentlichen Blattes, welches die Verhandlun-
gen aller litterarischen Gesellschatten Helvetians
bekannt machen würde, der Gesellschaft zu

Entfelden einige Schwierigkeiten dieser Unter-
uchmung vorzutragen.

Folgendes ist ein Auszug,.aus obigem Rap-
port der Commission:

Aber wie verzeihlech ist dieser Egoismus, wenn'6
auch ie einer seyn sollte, da das Elend, dos
vor unseren Augen herumwandert, uns vors
zugsweise zur Hülfe auffordert?

^

Doch auch Euere entferntem Bruder halt
Ihr nicht qanz vergessen. Kaum hat eines
unserer Mitglieder, das als Regierungscsw-
iniffsr in den Kanton Waldstatten angestellt
ist, einen Aufruf zum Erbarmen an HeloctienS
mitleidige Herzen ergehen lassen: so hat die

Gesellschaft (an dem 10. Oktober) sich zu
einer mildthätigen Beisteuer, die auch in den

«Lob se» der revublikani'sche» Gesellschaft zu folgenden Wochen noch wird fortgesezt werden.

Entfelden, daß sie dieses so wichtige Thema
Stmrung der öffentlichen Noth zum Gcgeu-

stand ihrer besondern Aufmerksamkeit gewählt
hat. Oder was ist wohl wichtigeres, was
edleres und den Menschen würdigeres, als
das Bemühen, die Leiden ihrer Mitmenschen
zu lindern? Wenn auch selbst der Erfolg un-
serm Bestreben nicht ganz entspricht, so ent-
steht doch das Bewußtseyn daraus: ich habe
den heiligsten meiner Pflichten Genüge gethan

Kann auch, Bürger und Freunde, unsere
litterarische Gesellschaft dieses Zeugniß sich

geben?
Mit einem vermischten Gefühl von Vergnügen

und Schmerz antwortet Euere Commission auf
diese Frage: »Die litterarische Gesellschaft hat
»Etwas gethan; sie hat mehr thun wollen,
„aber ihre Kräfte reichten nicht hin.«

Schon die ersten Sitzungen seit der Wieder-
geburt dieser Gesellschaft waren der Lösung der
menschenfreundlichen Ausgabe geweiht : „Durch
»welche Mittel eine an Vcrmögensqucllen dürft
»rige Gemeinde vor gänzlicher Er«cmung sich

gutmüthig einverstanden.
Endlich, Bürger und Freunde, ist die immer

bedenklicher werdende Theurung der Nahrungs-
Produkte der Gegenstand Euerer ernsten Dift
cussion gewesen. Ihr habt die Mittel aufge-
sucht, wie derselben überhaupt, und besonders
in unserm Kanton könnte gesteuert werden; Ihr
habt im Namen Euerer Mitbürger Euch an
die Verwaltungskammer gewendet, um ihre
Sorgfalt gegen dieses quälende Uebel rege zu
machen.

Die litterarische Gesellschaft hat also Etwas
gethan für Stenrung der allgemeinen Noth;
und mit eben dieser Gewißheit darf Enere Com-
Mission hinzusetzen : „Ihr habt mehr thun wol--
„len, aber Euere Kräfte reichten nicht hin.^

Es giebt nur zwei Wege, dem Hülfbedürft-
tigen beizuspringen; man kann es unmittelbar
und kann es mittelbar thun. Die erstere Weise
ist freilich die bessere, wo man geradezu unter
die Arme greift; den Nakten bekleidet, dem
Hungrigen Speise darreicht, den Himmelloscn
unter sein Obdach ausnimmt. Aber, Bürger

f»bewahre, und nach und nach zum WohlsianEund Freunde, haben wir uns einen Vvrwurf
»sich erheben könne?« Verschiedene gute Vor-szu machen, wenn wir nicht überall helfen, wo

merr,amkcit aus das Waisenhaus in Lnzeru,
und selbst auf ein sonst unzwerwäßiges Mittel,
auf die Schauspiele, richtetet. Euer Willen
blieb also nicht müssig bei der bedaurenswcrthen
Lage Euerer Mitbürger; aber Hindernisse,
die ^hr nicht zu à ersteigen vermochtet, hm-
denen Euch an der Ausführung Encrer Plane.

ürcilich hattet Ihr in der Behandlung dieser
Gegenstände mehr Euere Vaterstadt und Euren

" un Auge, als die Gesamtheit Helvetienss

zu kämpfen, daß die Hände ihm matt der?
niedersinken, wenn er zur Unterstützung anderer
sie aufheben will. Thun wir indessen so viel
als in unsern Kräften liegt, und ersetzen wir
das, was wir nicht unmittelbar können, durch
mittelbare Hülfe. Lenken wir unsere Discussionen
vorzüglich dahin, wo mit einem Rath kann
geholfen, mir einem Fürwort das Erbarmen
Anderer kann gewekr, gegen ein drückend sue-
be! ein kräftiges Mittel kann aufgefunden werden.«
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Neun und dreißigste Sitzung. 14. Nov.

Präsident: Mohr.
In Folge des neuern genommenen Regle-

ments, traf es den Vr. Buchhändler Anich,
eine Frage vorzulegen, und darüber zu disku-
rnen occr vorzulesen. Die Frage hieß : kann
auch der Buchhändler demStaale nüz-
lich werden. Aus seiner Vorlesung heben
wir eine merkwürdige Stelle um desto mehr
aus, da sie Wahrheit ist, und von der Gesell-
schaft laut dafür erklärt wurde, die dem Br.
Anich im Namen aller aufgeklärten Männer
der katholischen Schweiz, für seine Verdienste
um. die Ausbreitung einer bessern Litteratur in
den katholischen Kantonen dankte.

»Als ich zur Vuchhandlungs Societät in der
Schweiz kam, — sagt Br. Anich — fand ich

w<mig Solides im Sortiment. Das häufigste
waren Aszeten und Prediger, und diele waren
meistens zu Augsburg gedruckt. Was nicht
ohnehin schon mit S. I. gestempelt war, wie
die Mehlsacke, hatte wenig Empfehlung. An
Journale, Recensionen und Litteraturzeitungen,
die die Seele der Handlung sind, war nicht zu
denken, weil die allbelicbte Augsburger Kritik
aller Kritiken, die von dem Ueberrest eines
bekannten Ordens sehr schleichend verbreitet
wurde, aller gesunden katholischen Litteratur
ganz den Eingang versperrte, und sie, wie die

Pest verschrie. Die aufgeklärten Freunde der

Litteratur sahen aber bald ein, daß die viel
vc-sprechende und wenig leistende Kritik ihnen
keine Nahrung verschafte, und sie bekam fast
überall Abschied im Kanton Luzern; aber desto

heiliger wurde sie in den kleinen Kantonen und
in den freien Aemtern als ein Orakel, das
lauter Götterwahrheit enthielte, geehrt. Ich
fieng an, statt des Augsburgischen Unsinns, die

oberdeutsche allgemeine Litteratur-
zeitung zu empfehlen, und hatte in kurzer
Zeit in eirem Umkreis von wenigen Stunden
für etwa ein dutzend Exemplare Absatz gefun-
den. Ich darf wir schmeicheln, daß es auch

zum Theil der Verbreitung solcher Aufklärungen,
die in der oberdeutschen Litteraturzei-
tuna enthalten sind, zuzuschreiben seye, daß

innerhalb 10 Iahren die katholische Litteratur
jn Helvekien eine ganz andere Gestalt ange-
nsmme» hat. Vielleicht wäre dermalen im

S

Wallis und in andern Gegenden Helvetiens
weniger Unglük anzutreffen, wenn gewisse
Leute auch dort bessere Kenntnisse und eine
gesündere Lektur vorbereitet hatten. Sie sehen
schon daraus, Büxger und Freunde? ob der >

Buchhändler dem Staate ein nützlicher oder '

schädlicher Mann werden könne; ich gebe es

Ihnen zu bedenken ob es nicht rathsam wäre,
den Buchhandel dermalen in Helvetien, dessn-
ders im katholischen Theil desselben, einer ge-

wissen (freilich mcht inquisitorischen) Aufsicht

zu unterwerfen."
Da diese Frage, obwohl von dem B. Anich

sehr wohl und gemeinlnteresscmt behandelt,

pon den übrigen Mitgliedern nicht anfgenom
inen wurde, als zu einem Fache gehörig, wore

in wenige Bürger Bekanntschaft haben, st

wurden auf B. Kochs Antrag die Mitglieder
eingeladen so viel als möglich solche GeW-
stände zur Diseufflon vorzuschlagen, wckck

von den jetzigen Begebenheiten, Angelegenheit
ten und Bedürfnissen nicht gar zu entfernt sind.

B. Professor Krauer kündigt auf die nächste

Sitzung eine historischkritische Vorlesung über

die Frage an

»Was hätte Tell gethan, wenn er jezt ztt
lebt hätte?"
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